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Kapitel 1

Einleitung

Nachwie vor hat die Beschäftigungmit derMenschenwürdeKonjunktur. Dies gilt
für den allgemeinen Sprachgebrauch, die Inanspruchnahme als Argument in ge-
sellschaftlichen Debatten wie auch unverändert für die Rechtswissenschaft. Gerade
für die deutschsprachige Rechtswissenschaft hat der Begriff kaum etwas von seiner
Strahlkraft, seinem ubiquitären Anspruch und seinem tatsächlichen Gewicht ein-
gebüßt.

Der Begriff der Menschenwürde fungiert gleichzeitig aber nicht mehr nur als
spezifisch „deutscher“ Rechtsbegriff, vielleicht war er das auch niemals in dem
Maße, wie es die schiere Anzahl und der Zuschnitt der deutschsprachigen Fachli-
teratur zunächst vermuten lassen. Er greift vielmehr zunehmend Raum auch in
zwischenstaatlichen, europarechtlichen und völkerrechtlichen Rechtsordnungen.1

Der Begriff der Menschenwürde ist daher, so viel kann gesagt werden, ein weit
verbreiteter und weitestgehend akzeptierter Verfassungsbegriff auch über deutsche
und europäische Grenzen hinaus.2

Mit Blick speziell auf den europäischen Rechtsraum ist eine Expansion des
Begriffs nicht nur im mitgliedstaatlichen Vergleich, sondern auch für die Bereiche
des Europarats und der Europäischen Union festzustellen. So hat der EGMR die
Menschenwürde in seiner Rechtsprechung zum Leitgedanken der Konvention er-
hoben, was umso bemerkenswerter ist, als die Menschenwürde in dem Text der
EMRK aus dem Jahre 1950 gar nicht explizit erwähnt ist. Vor allem aber häuft sich
die Bezugnahme auf die Menschenwürde im Rechtsraum der Europäischen Union:
Zahlreiche Sekundärrechtsakte, von der Verordnung über die Freizügigkeit der
Arbeitnehmer3 über die Fernsehrichtlinie4 bis hin zur Biopatentrichtlinie5, nehmen

1 Walter, Menschenwürde im nationalen Recht, Europarecht und Völkerrecht, in: Bahr/
Heinig (Hrsg.), Menschenwürde in der säkularen Verfassungsordnung: rechtswissenschaftliche
und theologische Perspektiven, S. 127 ff.; Schachter, Human Dignity as a normative Concept,
AJIL 77 (1983), S. 848 ff. (Editorial).

2 McCrudden, Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, EJIL Vol. 19
(2008), S. 655 (664 ff.); s. auch Carozza, Human Dignity and Judicial Interpretation of Human
Rights: A Reply, EJIL 19 (2008), S. 931 (932 f.).

3 VO (EWG) 1612/68 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb derGemeinschaft,
ABl. Nr. L 257/2, Begründung, 5. Erwägungsgrund.

4 Richtlinie 2007/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.12.2007 zur
Änderung der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit.



auf die Würde des Menschen Bezug und sollen, so der artikulierte Wille des
Normgebers, ihrem Schutz dienen. In das unionale Primärrecht hat der Begriff gar an
prominentester Stelle Einzug erhalten. Art. 2 EUV weist die Menschenwürde nicht
nur als einen unter vielen, sondern als den Wert der Union schlechthin aus, der auch
bei der Auslegung der übrigenWerte der Union maßgeblich sein soll.6 In der im Jahr
2000 erlassenen und 2009 in Kraft getretenen Grundrechtecharta wurde in Art. 1 die
Menschenwürde schließlich als wichtigste Regelung normiert. Damit wurde die
Menschenwürde nicht nur als normativer Grundwert, sondern als echtes Grundrecht
festgeschrieben, das fortan auch im Primärrecht der Union Geltungs- und Steue-
rungsanspruch erhebt.

A. Die Menschenwürde als Grundrecht
im europäischen Mehrebenensystem

I. Ein Dauerthema:
Grundrechtspluralismus als Grundrechtskonkurrenz?

Insbesondere die Dimension der Menschenwürde als Grundrecht verdient auf
mitgliedstaatlicher und europäischer Ebene im Kontext zunehmender Europäisie-
rung und Internationalisierung besondere Beachtung. Mit dem Inkrafttreten der
Europäischen Grundrechtecharta beanspruchen aus Sicht der Mitgliedstaaten der
Union nunmehr drei verbindliche Grundrechtskataloge in Europa Geltung: GrCh,
EMRK und Grundrechte der Mitgliedstaaten. Das daraus resultierende Neben-,
Über- und Miteinander von Grundrechten bildet eine äußerst komplexe Gemenge-
lage. Die damit einhergehenden Implikationen, vielleicht auch Problemlagen, aus
mitgliedstaatlichem Recht, unionsrechtlicher Durchwirkung und konventions-
rechtlichem „Überbau“ sind trotz zunehmend zahlreicher Beiträge in der Literatur
bislang weder materiellrechtlich noch prozessrechtlich umfassend und systematisch
aufgearbeitet. Während das Verhältnis von mitgliedstaatlichen Grundrechten zur
EMRK, und damit das Verhältnis zwischen BVerfG und EGMR, zwar als wissen-
schaftlich gut erschlossen gelten kann, ergeben sich mit Blick auf das Verhältnis von
mitgliedstaatlichen und unionsrechtlichen Grundrechten und damit von BVerfG und
EuGH viele Unklarheiten. Namentlich betrifft dies das Problem einer „doppelten
Grundrechtsbindung“, also einer gleichzeitigen Bindung staatlicher Gewalt an
mitgliedstaatliche und unionale Grundrechte. Der normative Anknüpfungspunkt für
solche Situationen ist Art. 51 GrCh.

5 Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 06.07.1998 über
den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, Begründung, 16. und 38. Erwä-
gungsgrund.

6 Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Art. 1 GrCh Rn. 17 m.w.N.
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Die Konstellation der doppelten Grundrechtsbindung wirft flagrante Fragen auf,
die sich auf drei Kernpunkte reduzieren lassen. Erstens: Welches Grundrecht be-
ansprucht im konkreten Fall nicht nur Geltung, sondern gelangt auch tatsächlich zur
Anwendung? Anders gefragt: Besteht im konkreten Fall ein Anwendungsvorrang für
das nationale oder das unionale Grundrecht? Betrifft dies zunächst die Frage, wel-
ches Grundrecht in der konkreten Situation die rechtlichen Maßstäbe liefert, fragt
sich im Anschluss und zweitens: Welches sind die sodann geltenden Maßstäbe und
wie unterscheiden sich die konkurrierenden Grundrechte materiell voneinander?
Gefragt wird hier also nach dem Schutzniveau des mitgliedstaatlichen Grundrechts
auf der einen und des unionsrechtlichen Grundrechts auf der anderen Seite.
Schließlich drittens: Wer urteilt im „europäischen Verfassungsgerichtsverbund“7

über die Grundrechtskonformität hoheitlichen Handelns? Welcher gerichtliche
Akteur, aus deutscher Perspektive BVerfG oder EUGH, besitzt in dieser Konstel-
lation das „letzte Wort“ in Grundrechtsfragen?

Die Fragen stehen nicht unverbunden nebeneinander, sondern vielmehr in inne-
rem Zusammenhang. Dabei hat bereits die Reihenfolge ihrer Beantwortung Folgen
für die übrigen Fragen: Ist zunächst – abstrakt – das Grundrecht ermittelt, das in der
konkreten Situationmaßstabsliefernd ist, fragt sich imAnschluss zwingend, welches
Schutzniveau dieses Grundrecht für den Fall bietet. Umgekehrt kann auch zunächst
das Schutzniveau des nationalen und des unionalen Grundrechts ermittelt werden,
um dann dem schutzintensiverenGrundrecht Anwendungsvorrang im konkreten Fall
einzuräumen.8 Die Reihenfolge der Beantwortung wäre damit umgekehrt.
Schließlich ist die Beantwortung der Frage, ob das nationale oder das Unions-
grundrecht im konkreten Fall zur Anwendung gelangt, auch für die Rechtspre-
chungskompetenz zwischen den Höchstgerichten entscheidend.

Unabhängig davon, welche der genannten Fragen als zunächst vorrangig be-
trachtet wird: Die Frage nach Konvergenz und Divergenz, also nach Gemeinsam-
keiten und Unterschieden im Gehalt des nationalen und des unionsrechtlichen
Grundrechts, ist die praktisch relevanteste und stellt damit auch entscheidende
Weichen für die Beantwortung der anderen Fragen. Vor diesem Hintergrund besteht
ein Bedürfnis nach demVergleich der Chartagrundrechte mit den Bestimmungen des
Grundgesetzes, ein „dringendes Desiderat“, dessen Erfüllung in der Literatur zur
Charta bereits früh, bislang aber weitgehend folgenlos, eingefordert wurde.9

Diesem Bedürfnis will die vorliegende Arbeit nachkommen. Den Kernpunkt der
Arbeit bildet daher der Vergleich des Schutzgehalts von Art. 1 Abs. 1 GG und Art. 1
Abs. 1 GrCh. Darüber hinaus wird in einem größeren Zusammenhang ein grund-

7 Voßkuhle, Der europäische Verfassungsgerichtsverbund, NVwZ 2010, 1.
8 Näher u. Kapitel 2.
9 Borowsky, in: Meyer (Hrsg.), GrCh, Vor Art. 51 Rn. 2 Fn.8; ders., in: Meyer (Hrsg.),

GrCh, Art. 53 Rn. 22: „Jedenfalls ist es ein Gebot der Stunde, jedes Chartarecht eingehend mit
der einschlägigen nationalen Verbürgung und Rechtslage zu vergleichen, um für die Praxis das
jeweils höhere Schutzniveau herauszuarbeiten.“
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